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einzelnen begründen, können S1e QallZ leicht völliıg irrtüuümlichen PEn
sichten über dıe kirchliche Lehre führen. Was in eliner Anmerkung (S 93,

2} gesagt 1rd: ST doch uch die Form, worıin dıe Scholastiker das
Wesen der inge blicken, e{was Quantitatives“, bedurtite entschieden einer
Erklärung, denn erstens ist dıie Form der Scholastiıker nichts (Quantıtatives,
und zweıtens blicken dıe Scholastiker das Wesen der ınge nıicht in der

da nach cscholastischer Lehre ZARE Wesen (essentia) der ubstanz,Form,
dıe c5 sich handelt, Form und Materie (1orma ei mater1a) gehören oder
wıe der Hl Thomas sagt „Essentlia est illud DEr quod LCs constitultur 1in
propri10 CHELIC vel 3 De ente et essentlia &. vgl Seb Reinstadler,
Elementa philosophiae scholasticae, ed [3a Freiburg Bf. 1913 B

2585 11.) Sehr ehrreich sihnd dıe Kanıtel, welche VO  am den Ordensleuten
und ihrem en handeln (Gjew1ib \War 1 Mittelalter nNıcht alles glänzend
und kamen 2i Öfters große Mißbräuche VOIL; ber WIr gylauben, daß
manchmal Zu 1el (Gjewıicht auf rednerische Aeußerungen gelegt wird und
wenn ın atuten und kegeln etwas verboten wird, annn Nall noch
ange nicht verallgemeinern.

F1n vierter, demnächst erwartender and soll das schöne Werk,
in dem WIr die höchst anerkennenswerte Arbeıt eines unermüdlichen FOr=
schers en dürfen, Z Abschluß bringen.

Straßburg Allmang

eue Beiträge Zur deutschen Wirtschafts- und Verfassungsgeschichte.
(Gjesammelte uisatze VONN (GGeO1S AFTO Veit OM Leipzig 1911 Q0
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Die Stärke des Verftfassers besteht WI1Ee bel seinem l ehrer Nr Below

in der charien begrifflichen Formulhlierung und kräftigen Unterscheidung.
Fr sieht Unterschiede, andere Aehnlichkeiten erblicken, un dıe Fülle
des Materı1als wIird klaren juristischen Begriffen eingeoranet, wodurch die:
VerwWOoOrrTeNeEeN wirtschaftliıchen Verhältnisse ohne /weıtel eichter übersichtlich
un durchsichtiger werden. S0 bietet gleich die erste Abhandlung, die
ostelbısche Gutsherrschaft der westdeutschen Grundherrschalft gegenüber-
gestellt wird, sehr 1el nregung. Die ungemMeSsCHEN Frronen, den starken
wang Gesindezwang) des stens erklärt der ertl. s der Gerichtsherr-
ichkeit. Der Grundherr des estens konnte 1Ur auf dem Wege der Bitten

/udemweilitere Dienste verlangen, die freiliıch miıt Befehlen gleich kamen.
iugt Aaro ogleich wıiıeder bel, daß dıe CGirundherren Fa Schluß des ittel-
alters sich gerichtsherrliche Rechte aneigneten, Wdads eben mm1ıt anderen Ur
sachen den Bauernkrieg verschuldete. Aber W1e stimmt damıt zusam men
dıe starke etonung der Immuniıtät 1m zweıten Beitrag „Grundherrschaft
und Staat“ die schon in dıie Karolingerzeit zurückreicht Gegenüber einer
Theorie, dıie dıie Grundherrschaft mehr VO  — unten, AaUus dem Großgrund-
besitz entstehen lıeß, hebt der erTt. hier dıie starke Bedeutung der VO

BesondersStaat verliıehenen Kechte hervor, die Banngewalt, dıe Regalıen.
kühn ist die ese VO  — der SFundherfischen Entstehung der ufe
ährend Nan firüher allgemeın annahm, dıe durchschnittliche Gleichheit
der ufe WEe1ISEe autf ıne überwiegende Frreiheit und CGileichheit der en
(jermanen hın, äBt ‚ATO dıie uftfe 1m /Zusammenhang mit der Grund-
herrschaft entstehen Von der Grundherrschaft, VON oben wurde darnach
ogleichheitliches Maß vVvon 1L andbesitz tür Mörige jestgesetzt, und die ufe
entistan nicht Von selbst durch dıe Ireiwillige Auseinandersetzung der
gleichen Genossen, durch dıe Ireie Verteilung des neubesetzten (jebietes
Mit einem Ireien Eigentum schalteten dıie Besitzer VO  am Anfang an ill-

Hat dochkürlich, daß eıne gyleichheitliche Größe sich erhalten konnte.
auch der Zusammenhang mıiıt der Grundherrschaft die ufe nicht VOT Ver-
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änderungen bewahrt und erfolgten viele Absplitterungen nd manchmal uch
Zusammenfassungen, WI1Ee hen Aaro in seınen äalteren Beıiträgen 1905, 85,
des näheren ausführte. Schon 1901 hat aro in den Jahrbüchern TUr Na-
t1ıonalökonomıe, abgedruckt In den Beıiıträgen 1905, 3, auT CGirund Sankt
(jallener Urkunden testgestellt, daß Freie hel den Gjütertraditionen ALl das
Kloster w (ijallen niemals VO  — einer ufe sprechen, sondern immer die
Cirundstücke 1m Finzelnen aufführen. Nur bel Hörigen kommen Huten
VO  = In en Beıträgen 1911, ZO hat dann noch mehr Bewelse
beigebracht. ber dıe Bewelse S1INd doch nicht stringent. Daher erfuhr
die Aufsehen: erregende, überraschende These Caros VON der grundherrlichen
Entstehung der Hufe, iıne ese, die die bisherigen Anschauungen ber
den Hauten warft, vielfachen Wıderspruch. Jedenfalls ist die c noch
nicht geklärt. In meiner Kulturgeschichte des Mittelalters, Neue Bearbe1-
Lung 1907 L, 89 SEn 128) habe ich WAar der ese (laros echnung g-
tragen und 1NnNe geEWISSE Möglichkeit Ooffen gelassen, aber 1m (irunde doch
d1ie alte Anschauung, dıe hervorragende Forscher wıe Waıitz, Hansen
und Meıtzen S ihren Anhängern zahlt, beibehalten, allerdings mit elıner
oroßen Einschränkung. IDenn ich War VO  — jener überzeugt, daß die deutsch-
tümliche Anschauung VO  en der Freiheit und Cileichheit der alten Germanen,
näherhıin der germanischen TroDerer der Völkerwanderungszeıt, eiIn bloBßer
romantischer Iraum se1 Schon dıie Urzeit zeigte oroße soOz1lale Unterschiede.
Irotzdem oscheint mır aber die weite Verbreitung der ufe und der (je-
wannverfassung, namentlich au ßerhalb Deutschlands, C die These CCaros
YA sprechen. Huftfen mansı) ınd Hofstätten (a 1in der and Freier SINa
mır häufıg 1n Qettiingischen Urkunden begegnet (vgl Oettingische Regesten
Nr. 70, SS, 103; 209) nd lassen sıch sicher auch anderwärts nachweilsen.
Ueberdem entscheiden Urkunden nıcht 1im mer über einen Tatbestand, S1e

rechen, Was Jjedem auffällt, Tast nıe VO  — Usurpatıon, und WENN iINan dıe
eschichte HUr AaUus Urkunden kennt, müßte [al das Raubrittertum tast

gallz streichen, das WIr AaUuSs anderen Quellen genügend kennen. Endlich be-
findet siıch Aro nıt siıch selbst 1n einem gewissen Widerspruch. Wenn
selne These richtig ist, müßte 1all be1l der großen Verbreitung der
Hıuten annehmen, daß ursprüngliıch wen1g Freie gegeben hat Dagegen
chätzt (LarO die Zahl der Freien sehr hoch und bhestre1itet zudem ein all-
mähliches Herabsinken In dıe Unfreiheit. IT äßt JX dıe zahlreichen
I’ienstmannen der späteren eıt IMN e1lst AaUuUus Freien hervorgehen, während
andere Forscher S1e meistens AaUus Unitfreıien emporsteigen lassen. tst ittich
und eck haben diese allgemeine Annahme erschüttert. Auf Cirund on
St. (jallener Urkunden tührt Ar aus Von den vielen Bauern, die ihr
(iut dem Kloster in der Karolingischen eit übergaben, SEe1 ein e1l Min1-
sterl1ale gyeworden, eın e1l Treie Bauern geblieben. (Beıträge 1905, 99)
Andere aber lesen AaUS den Urkunden eiwas anderes heraus, namentlich
Schulte. Pr sagt, ur ausnahmsweise selen die. Iradenten Ministerl1ale, dıe
me1ilisten aber selien einfache Zinshörige geworden. (Schulte, der del und
Aie deutsche. Kirche 20; Keutgen, Vierteljahrschr. TUr Sozial- und irtschg.

b Kluckhohn, die Ministerialıtät, 3ı Anl selbst sagt manchmal, (1:

musse das Verhältnis geradezu umkehren, den Spieß ıuımdrehen. Durch
dieses Verfahren erregt man allerdiıngs Aufsehen und Beachtung, aber solche
Paradoxien entsprechen doch N1IC immer der Wahrheit Doch sind die
übrigen Aufsätze, die den größten eil der eıträge rüllen, fre1l VO  e}

S1ie beschränken sichallen Paradoxıien und rufen dıe Kritik kaum heraus.
uf eine eintfache Wiedergabe VOIN Eindrücken, die dıe Urkunden, nament-
ich St (jallener und einige iıtalıenische und Frankfurter aut den gyeülbten
Wirtschaftshistoriker ausüben. Der Scharfsinn, das klare Auge eines W ırt-
ochaftshistorikers entdeckt hier manches Interessante, Was andern Lesern enNTt-
geht. Sehr wichtig ist die Tatsache, daß die Fronen 1m 13 Jahr-
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hundert tast ganz verschwunden sind (S 1739); die Tatsache, da ß Frankfurter
Bürger sehr viel Landgüter besaßen, daneben aber uch Bargeld S 1359
In den äalteren Beiträgen 0905 cheıint mir sehr beachtenswert dıe Austüh-
rung ber dıe Kellhöfe S 1), wonach die Kellner (Cellerar11) oder Meier viel
schlechter gestellt WAareilil als die unfreien Hotbesitzer. Irotz ihrer FEinkünfte

Bel derhaben die Klöster sich OTft 1n Schulden turzen mussen 116)
aren Darstellungsweise des Verfassers eignen sich dıe Autsätze vortrefflich

Z0171 Orientierung.
Maıihingen. rWwpp.

Die Kurie und die Salzburger Kirchenprovinz. Studien und XN-O1
arbeıiten AAn (jermanıa pontificia Von Albert Brackmann.
AF un C Berlın 1942 Weidmannsche Buchhandlung.

Als „erläuternde Beigabe“ 7U ersten an der (jermanıa ponti-
11C1a *) äßt der Herausgeber in vorliegender Schrift ıne Reihe VO  — O®
Sammelten Beobachtungen tOlgen, das Hauptwerk entlasten, eın uUurch-

Br faßt diese Beobachtungen unterAaUus begrüßendes Unternehmen.
einigen allgemeineren Gesichtspunkten Im ersten eıle (1—93),
der sich wıieder 1n jer Ahbschnitte oliedert, entwickelt f anschaulıich dıe
Geschichte des päpstlichen Privilegs iın der Salzburger Kirchenprovinz,
nächst (1I9) ıIn der elit VOT em Beginne des Investiturstreıites (1—13), dann
Z nd ıınter dem Finilusse der süddeutschen Keiormbewegung bIs L:

des Jahrhunderts Sa  Y DeZw. 16); en  16 (4 der and
der Klostergründungen 1n der zweıten Hältte des Jahrhunderts 8—9
Der Zzweiıte e1l (93 — 15/), ach I)iözesen geordnet, beschäftigt sich m 1t den
gefälschten Urkunden; 1 drıtten Telle (185— 96) Tolgen iıne Reihe kleiner
Fxkurse und exte unbekannter Papsturkunden. /Z/wel zuverlässige Register
der Urkunden-Zıtate un -Empfänger 249 — 270 beschließen dıe nhalts-
reiche Arbeıt

|D3IG 7ahl der TUr Benediktinerklöster erteilten Papsturkunden 1st Hıs
ZUr des C Jahrhunderts sehr bescheiden. Neben einer Reliquien-
schenkung Gregors ä tür Nıederaltaich 1st das alteste eigent-
liche Privilegium jenes des Silvester I1 tür Seeon Jahre . 999,. Der
CGirund dieser Seltenheit ist darın Z suchen, daß die meisten damalıgen
Klöster königliche oder bischöfliche Eigenklöster wWwWaren un daher L1UT Yı
sowelılt ın en Besıtz päpstlicher Privilegien gelangten, als dıie Herren der Klöster
ihnen solche vermittelten Da 1U  — diese eın großes Interesse daran hatten,
daß das Abhängigkeitsverhältnis der Klöster wenig als möglıch gelockert
werde, ist begreiflich, daß der Rechtsinhalt dieser Privilegıen N1ıC
eben bedeutend genannt werden annn DIie Privilegierung seltens der Kurıe
erfolgte noch regelmäßig 1m Zusammenhang mit der Verleihung bischöt-
lıcher oder königlicher Urkunden, hatte daher keine selbständige rechts-
begründende, sondern NUr ıne rechtsverstärkende Krait Finen andern €’Ha-
rakter tragen PST dıie Privilegien, welche dıe Reformbischöfe (ijebhard VO  —;

Salzburg und Altmann VO  — Passau den VO  — ihnen gegründeten oder CI-
neuerten Ostern vermittelten. Durch diese wurde in den betreitenden
Klöstern geradezu die Vorstellung erweckt, daß die Bestätig ung VON eıite
der Kurie nötig se1 Letztere erscheint a1s0 nunmehr als die eigentliche
rechtsbegründende Macht; denn 1m ausgesprochenen Gegensatze VADEE Irüheren
Gewohnheit wandten sich (Gjebhard un Altmann zuerst en Papst und
dann Erst all den König. Wenn bis ZUIN nde des K Jahrhunderts dıe
/ahl der päpstlichen Verleihungen gering ist, mussen WITr den (irund
hiefür einerse1ts In den unruhigen Zeiten des Investiturstreites suchen, wäh-

Vgl die Besprechung 1m ahrgang 011 dieser Zeıtschrift, /18


